
Mit dem Vorbescheid am 15.11.2024 (als Antwort auf die entsprechende Bauvoranfrage) wurden behördenseitig bereits 
einige wichtige Vorentscheidungen (bzgl. Zulässigkeit bzgl.  Gebäudedimensionen, Schallbelastung und Verschattung der 
Nachbarschaft) zugunsten des Antragstellers getroffen. Die Unterlagen enthalten den aktuellen Planungsstand (14-stöckiges 
Gebäude + 3 Etagen Tiefgarage).

Wie können Sie sich hierzu selbst genauer informieren?

Dies ist nicht schwer:
Nach dem Informationsfreiheitsgesetz (https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=4820020930120743668) hat 
jede natürliche Person in einem festgelegten Verfahren Zugang zu behördlichen Entscheidungen und den zugehörigen 
Grundlagen. Eingeschränkt wird dies durch den Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung; beides ist im 
vorliegenden Fall nicht relevant.

Sie können damit formlos per E-Mail bei dem Amt für Stadtplanung und Bauordnung im Deutschlandhaus
(Stadtplanung-Bauordnung@essen.de) Akteneinsicht oder ggf. die Zusendung des Vorbescheides und zugehöriger 
Stellungnahmen und Gutachten oder bestimmter Teile davon (z.B. bzgl. eines Sie besonders interessierenden Teilaspektes) 
beantragen. Wenn der Antragsteller eine bestimmte Form des Informationszugangs begehrt, darf nach §5 Abs. 1 IFG NRW 
nur eine andere Form gewählt werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Gemäß §5 Abs. 2 soll die Information 
unverzüglich, spätestens einen Monat nach Antragstellung verfügbar gemacht werden. Da bereits Akteneinsicht genommen 
wurde, sollte diese zukünftig kurzfristig ohne zeitliche Verzögerungen möglich sein.

Machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch, informieren Sie sich!





WAZ 17.12.2024



Neuester Versuch der Zech-Group

Wir treffen uns regelmäßig oder 
anlassbezogen, i.d.R. Di. im Beginenhof 
um 19:00 Uhr 
weitere Mitstreiter:Innen sind herzlich 
willkommen….

Schreiben Sie uns bitte, wir sammeln  
weitere Ideen und Kontakte! 

Geben Sie diese Infos bitte an Freunde 
und Bekannte weiter!

Die extreme Schönfärberei der 
Politik zu diesem Projekt wird in der 
verlinkten Pressemitteilung unserer 
Initiative vom 3. November 2024 
kommentiert:


